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Amt Schönberger Land
Stadt Schönberg

Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Schönberg

Betrifft: 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönberg im Zu-
sammenhang mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 001 für
einen Teilbereich zwischen Dassower Straße und Feldstraße

hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung der 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Schönberg gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Abgrenzung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönberg
im Zusammenhang mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 001 für einen Teil-
bereich zwischen Dassower Straße und Feldstraße ist in der nachfolgenden Skizze
dargestellt. Zielsetzung ist die Darstellung eines Sondergebietes für den Einzelhan-
del anstelle der bisher im Flächennutzungsplan dargestellten Grün”äche. Dieses Ziel
ist in der Skizze bereits dargestellt. 

Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat auf ihrer Sitzung am 17.12.2009 die
Entwürfe der Planzeichnung und der Begründung inklusive Umweltbericht der 3. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schönberg gebilligt und für die Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.
Die Entwurfsunterlagen, bestehend aus Planzeichnung und Begründung inklusive
Umweltbericht, liegen in der Zeit
vom 15. Februar 2010 bis zum 15. März 2010
im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 2. OG, an der Aus-
hangtafel, 23923 Schönberg während folgender Zeiten
Montag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
statt. Während dieser Zeit können Anregungen und Stellungnahmen schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. 
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Während der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen bisher bekannte
umweltrelevante Stellungnahmen und Gutachten (umweltrele-
vante Stellungnahmen und Erhebungen zu immissionsschutz-
rechtlichen, naturschutzfachlichen und wasserwirtschaftlichen
Belangen sowie Gutachten zu immissionsschutzrechtlichen und
verkehrlichen Belangen gemäß Bebauungsplanverfahren für die
Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 001) öf-
fentlich aus. Es handelt sich dabei um:
- Stellungnahmen, die zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung ein-

gegangen sind,
- Auswertung der Stellungnahmen in tabellarischer Form,
- Einzelhandelskonzept der GSM,
- Schallgutachten des IBS,
- Verkehrstechnische Stellungnahme vom 4. Februar 2008,
- Verkehrstechnische Stellungnahme vom 31. Oktober 2008,
- Baugrundgutachten/Gutachten über die Baugrund- und

Gründungsverhältnisse,
- Unterlagen, die für die frühzeitige Bürgerbeteiligung genutzt

wurden, somit auch Stand Satzung der 3. Änderung B-Plan
Nr. 001, aus der die Änderungen im Änderungsbereich er-
sichtlich sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der öffentli-
chen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzunsplan nach § 4a Abs. 6
BauGB unberücksichtigt bleiben können, wenn die Stadt Schön-
berg deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungs-
planes nicht von Bedeutung ist.

Schönberg, den 14. Januar 2010

Bürgermeister (Siegel)
der Stadt Schönberg

Amt Schönberger Land

Satzung über die Stundung, 
Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen vom 7. Januar 2010

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Stundung von Ansprüchen
§ 4 Niederschlagung von Ansprüchen
§ 5 Erlass von Ansprüchen
§ 6 Antragstellung und Antragsbearbeitung
§ 7 Ansprüche aus Vergleichen
§ 8 Gültigkeit anderer Vorschriften
§ 9 Inkrafttreten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205 -253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit § 2 Abs.
(1) und (2) sowie § 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl.
M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) hat der
Amtsausschuss am 19. November 2009 folgende Satzung über
die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprü-
chen beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Die nachstehende Satzung “ndet Anwendung für privatrechtli-
che Forderungen des Amtes Schönberger Land. Sie gilt ferner
für öffentlich-rechtliche Forderungen des Amtes, soweit für die-
se keine besonderen Vorschriften bestehen. 

§ 2
Begriffsbestimmungen
(1) Eine Stundung ist die hoheitlich oder vertraglich befristete
Hinausschiebung des Fälligkeitstermins für die Erfüllung einer
Forderung. 
(2) Eine Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete
Zurückstellung der Weiterverfolgung/Beibringung eines fälligen
Anspruchs des Amtes ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. 
(3) Ein Erlass ist der teilweise oder vollständige Verzicht auf ei-
nen Anspruch. 

§ 3
Stundung von Ansprüchen
(1) Ansprüche des Amtes können auf Antrag ganz oder teilwei-
se unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestundet
werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Stundung
(Hinausschieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen, insbeson-
dere dann, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche
Härte für den Zahlungsp”ichtigen bedeuten und die sofortige
Zwangsvollstreckung erfolglos sein würde, die Forderung aber
nach der Stundung voraussichtlich eingehen wird. Eine erhebli-
che Härte ist anzunehmen, wenn der Zahlungsp”ichtige sich
aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse ohne eigenes
Verschulden vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierig-
keiten be“ndet bzw. im Fall der sofortigen Einziehung in diese
geraten würde. 
Die Erfüllung der Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht
gefährdet werden. Ferner kommt eine Stundung nicht bei unzu-
verlässigen Schuldnern in Betracht.
Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen (Ra-
ten) gewährt, so ist vorzusehen, dass die jeweilige Restforde-
rung sofort zur Zahlung fällig wird, wenn Termine für die Zah-
lung von zwei Raten nicht eingehalten worden sind. 
(2) Der neue Fälligkeitstermin (Stundungsfrist) wird dem Zah-
lungsp”ichtigen mitgeteilt. Fälligkeitstermine sollen möglichst
nicht über das laufende Haushaltsjahr hinaus festgesetzt werden. 
(3) Für gestundete Ansprüche sind gemäß § 247 BGB, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Stundungszinsen in Hö-
he von 2 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Deut-
schen Bundesbank, mindestens aber 6 % p. a., zu erheben. Der
Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfalls herabgesetzt wer-
den, insbesondere, wenn seine Erhebung die Zahlungsschwie-
rigkeiten verschärfen würde. Neben den haushaltsrechtlichen
Vorschriften sind die Spezialvorschriften für die Stundung von
Abgaben (AO, KAG) zu beachten. Auf Kommunalabgaben
(Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben) sind nach
§ 12 KAG die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend
anzuwenden. Danach betragen die Stundungszinsen gemäß §
238 AO monatlich 0,5 %. 
Von einer Zinserhebung kann abgesehen werden, wenn der
Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt
oder sich der Zinsanspruch auf nicht mehr als 10,00 Euro be-
laufen würde. 
(4) Ansprüche können gestundet werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00 EUR
vom Amtsvorsteher ab 501,00 EUR bis 2.000,00 EUR
vom Amtsausschuss in Abstimmung 
mit dem Finanzausschuss über 2.000,00 EUR
(5) Die Stundungen sind in den Fällen, in denen es aus beson-
deren Gründen geboten erscheint, nur gegen Sicherheitsleistun-
gen zu gewähren, insbesondere wenn Stundungen über einen
Zeitraum von 2 Jahren hinausgehen und einen Betrag von 1.500
EUR übersteigen (z. B. Eintragung Sicherungshypotheken).

§ 4 
Niederschlagung von Ansprüchen
(1) Ansprüche des Amtes können niedergeschlagen werden,
wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird
oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des
Anspruchs stehen. Die Niederschlagung bedarf keines Antrages
des Schuldners. Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erfor-
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derlich. Wird dennoch eine entsprechende Nachricht gegeben,
so ist darin das Recht vorzubehalten, den Anspruch später er-
neut geltend zu machen. Die Einziehung ist erneut zu versu-
chen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie Erfolg
haben wird. 
(2) Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die
weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. 
(3) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00 EUR
vom Amtsvorsteher ab 501,00 EUR bis 2.000,00 EUR
vom Amtsausschuss in Abstimmung 
mit dem Finanzausschuss über 2.000,00 EUR
(4) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu stellen,
anhand einer von der Finanzabteilung zu führenden Liste lau-
fend zu überwachen und bei Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners erneut in Zugang zu bringen. Die Liste hat
folgende Angaben zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Schuldners,
2. Höhe des Anspruchs,
3. Gegenstand (Rechtsgrundlage)
4. Zeitpunkt der Fälligkeit,
5. Zeitpunkt des letzten Einziehungsversuches
6. Zeitpunkt der Niederschlagung und
7. Zeitpunkt der Verjährung.
Die Liste ist jährlich abzuschließen und dem Amtsvorsteher
nachrichtlich vorzulegen. 

§ 5
Erlass von Ansprüchen
(1) Ansprüche des Amtes können ganz oder teilweise erlassen
werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles
für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das
gleiche gilt auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von ge-
leisteten Beträgen. Eine besondere Härte ist insbesondere an-
zunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten
wirtschaftlichen Notlage be“ndet und zu befürchten ist, dass die
Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung
führen würde. 
(2) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.
(3) Ansprüche können erlassen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 100,00 EUR
vom Amtsvorsteher ab 101,00 EUR - 500,00 EUR
vom Amtsausschuss in Abstimmung mit dem 
Finanzausschuss über 500,00 EUR

§ 6
Antragstellung und Antragsbearbeitung
(1) Anträge auf Gewährung einer Stundung, Niederschlagung
oder eines Erlasses sind von der Stelle zu bearbeiten, die den
Leistungsbescheid, der Gegenstand des Antrages ist, erstellt hat. 
(2) Der Antragsteller hat entsprechend des Einzelfalles alle zur
Entscheidung notwendigen Nachweise beizubringen. Dazu kann
ihm die zuständige Stelle eine angemessene Frist verbindlich
festsetzen, die jedoch zwei Wochen nicht unterschreiten soll.
(3) Der Amtsausschuss ist über Stundungs-, Niederschlagungs-
und Erlassanträge zu unterrichten.
(4) Die zuständige Stelle hat einen Stundungs-, Niederschla-
gungs- oder Erlassantrag kurzfristig in der zulässigen gesetzli-
chen Frist zu bearbeiten und zu bescheiden. 

§ 7
Ansprüche aus Vergleichen
Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Ermächtigun-
gen gelten auch für die Verfügung über privatrechtliche Ansprü-
che des Amtes im Wege eines Vergleiches.

§ 8
Gültigkeit anderer Vorschriften
(1) Vorschriften des Bundes und des Landes über Stundung,
Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben unbe-
rührt. 

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für öffentlich-
rechtliche und privatrechtliche Forderungen des Amtes, soweit
für sie keine besonderen Vorschriften bestehen. Unberührt von
dieser Satzung bleiben die Regelungen der Abgabenordnung,
insbesondere die §§ 130, 131 über die Rücknahme und den Wi-
derruf von Bescheiden. 

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Mit
gleichem Tage tritt die Satzung vom 18. Februar 2004 außer Kraft. 

Schönberg, den 7. Januar 2010

gez. Lenschow (LS)
Amtsvorsteher

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 (5)
der KV für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften. 

Stadt Schönberg
Der Bürgermeister

Satzung über die Stundung, 
Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen vom 12. Januar 2010

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Stundung von Ansprüchen
§ 4 Niederschlagung von Ansprüchen
§ 5 Erlass von Ansprüchen
§ 6 Antragstellung und Antragsbearbeitung
§ 7 Ansprüche aus Vergleichen
§ 8 Gültigkeit anderer Vorschriften
§ 9 Inkrafttreten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205-253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit § 2 Abs.
(1) und (2) sowie § 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl.
M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) hat die
Stadtvertretung Schönberg am 17. Dezember 2009 folgende
Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass
von Ansprüchen beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Die nachstehende Satzung “ndet Anwendung für privatrechtli-
che Forderungen der Stadt Schönberg. Sie gilt ferner für öffent-
lich-rechtliche Forderungen der Stadt, soweit für diese keine be-
sonderen Vorschriften bestehen. 

§ 2
Begriffsbestimmungen
(1) Eine Stundung ist die hoheitlich oder vertraglich befristete
Hinausschiebung des Fälligkeitstermins für die Erfüllung einer
Forderung. 
(2) Eine Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zu-
rückstellung der Weiterverfolgung/Beibringung eines fälligen An-
spruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. 
(3) Ein Erlass ist der teilweise oder vollständige Verzicht auf ei-
nen Anspruch. 
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§ 3
Stundung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Stadt können auf Antrag ganz oder teilweise
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestundet wer-
den, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Stundung (Hin-
ausschieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen, insbesondere
dann, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte
für den Zahlungsp”ichtigen bedeuten und die sofortige Zwangs-
vollstreckung erfolglos sein würde, die Forderung aber nach der
Stundung voraussichtlich eingehen wird. Eine erhebliche Härte
ist anzunehmen, wenn der Zahlungsp”ichtige sich aufgrund un-
günstiger wirtschaftlicher Verhältnisse ohne eigenes Verschulden
vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten be“ndet
bzw. im Fall der sofortigen Einziehung in diese geraten würde. 
Die Erfüllung der Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht
gefährdet werden. Ferner kommt eine Stundung nicht bei unzu-
verlässigen Schuldnern in Betracht.
Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen (Ra-
ten) gewährt, so ist vorzusehen, dass die jeweilige Restforde-
rung sofort zur Zahlung fällig wird, wenn Termine für die Zah-
lung von zwei Raten nicht eingehalten worden sind. 
(2) Der neue Fälligkeitstermin (Stundungsfrist) wird dem Zah-
lungsp”ichtigen mitgeteilt. Fälligkeitstermine sollen möglichst
nicht über das laufende Haushaltsjahr hinaus festgesetzt werden. 
(3) Für gestundete Ansprüche sind gemäß § 247 BGB, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Stundungszinsen in Hö-
he von 2 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Deut-
schen Bundesbank, mindestens aber 6 % p. a., zu erheben. Der
Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfalls herabgesetzt wer-
den, insbesondere, wenn seine Erhebung die Zahlungsschwie-
rigkeiten verschärfen würde. Neben den haushaltsrechtlichen
Vorschriften sind die Spezialvorschriften für die Stundung von
Abgaben (AO, KAG) zu beachten. Auf Kommunalabgaben
(Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben) sind nach
§ 12 KAG die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend
anzuwenden. Danach betragen die Stundungszinsen gemäß §
238 AO monatlich 0,5 %. 
Von einer Zinserhebung kann abgesehen werden, wenn der
Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt
oder sich der Zinsanspruch auf nicht mehr als 10,00 Euro be-
laufen würde. 
(4) Ansprüche können gestundet werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00  
vom Bürgermeister ab 501,00   bis 12.500,00  
vom Hauptausschuss ab 12.501,00   - 50.000,00  
von der Stadtvertretung über 50.000,00  
(5) Die Stundungen sind in den Fällen, in denen es aus beson-
deren Gründen geboten erscheint, nur gegen Sicherheitslei-
stungen zu gewähren, insbesondere wenn Stundungen über ei-
nen Zeitraum von 2 Jahren hinausgehen und einen Betrag von
1.500   übersteigen (z. B. Eintragung Sicherungshypotheken).

§ 4 
Niederschlagung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Stadt können niedergeschlagen werden, wenn
feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder die
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs
stehen. Die Niederschlagung bedarf keines Antrages des Schuld-
ners. Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erforderlich. Wird
dennoch eine entsprechende Nachricht gegeben, so ist darin das
Recht vorzubehalten, den Anspruch später erneut geltend zu ma-
chen. Die Einziehung ist erneut zu versuchen, wenn sich Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass sie Erfolg haben wird.
(2) Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die
weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. 
(3) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00  
vom Bürgermeister ab 501,00   bis 1.500,00  
vom Hauptausschuss ab 12.501,00   - 50.000,00  
von der Stadtvertretung über 50.000,00  

(4) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu stellen,
anhand einer von der Finanzabteilung zu führenden Liste lau-
fend zu überwachen und bei Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners erneut in Zugang zu bringen. Die Liste hat
folgende Angaben zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Schuldners,
2. Höhe des Anspruchs,
3. Gegenstand (Rechtsgrundlage),
4. Zeitpunkt der Fälligkeit,
5. Zeitpunkt des letzten Einziehungsversuches,
6. Zeitpunkt der Niederschlagung und
7. Zeitpunkt der Verjährung.
Die Liste ist jährlich abzuschließen und dem Bürgermeister
nachrichtlich vorzulegen. 

§ 5
Erlass von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Stadt können ganz oder teilweise erlassen
werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles
für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das
gleiche gilt auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von ge-
leisteten Beträgen. Eine besondere Härte ist insbesondere an-
zunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten
wirtschaftlichen Notlage be“ndet und zu befürchten ist, dass die
Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung
führen würde.
(2) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.
(3) Ansprüche können erlassen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 100,00  
vom Bürgermeister ab 101,00   - 500,00  
von der Stadtvertretung über 501,00  

§ 6
Antragstellung und Antragsbearbeitung
(1) Anträge auf Gewährung einer Stundung, Niederschlagung
oder eines Erlasses sind von der Stelle zu bearbeiten, die den
Leistungsbescheid, der Gegenstand des Antrages ist, erstellt hat. 
(2) Der Antragsteller hat entsprechend des Einzelfalles alle zur
Entscheidung notwendigen Nachweise beizubringen. Dazu kann
ihm die zuständige Stelle eine angemessene Frist verbindlich
festsetzen, die jedoch zwei Wochen nicht unterschreiten soll.
(3) Die Stadtvertretung ist über Stundungs-, Niederschlagungs-
und Erlassanträge zu unterrichten.
(4) Die zuständige Stelle hat einen Stundungs-, Niederschla-
gungs- oder Erlassantrag kurzfristig in der zulässigen gesetzli-
chen Frist zu bearbeiten und zu bescheiden. 

§ 7
Ansprüche aus Vergleichen
Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Ermächtigun-
gen gelten auch für die Verfügung über privatrechtliche Ansprü-
che der Stadt im Wege eines Vergleiches.

§ 8
Gültigkeit anderer Vorschriften
(1) Vorschriften des Bundes und des Landes über Stundung,
Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben unberührt. 
(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für öffentlich-
rechtliche und privatrechtliche Forderungen der Stadt, soweit für
sie keine besonderen Vorschriften bestehen. Unberührt von die-
ser Satzung bleiben die Regelungen der Abgabenordnung, ins-
besondere die §§ 130, 131 über die Rücknahme und den Wi-
derruf von Bescheiden. 

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Mit gleichem Tage treten die Satzungen vom 30.03.2004 sowie
die 1. Änderung vom 26.10.2005 außer Kraft. 

Schönberg, den 12. Januar 2010

gez. Götze (LS)
Erster stellv. Bürgermeister
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 (5)
der KV für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften. 

Satzung der Stadt Dassow 
über die Abwälzung 
der Abwasserabgabe 
für Kleineinleiter
vom 15. Januar 2010

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch den
Artikel 2 des Gesetztes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S.
410) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz
(KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April
2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 6), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetztes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) und
§ 6 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesabwasserabga-
benG - AbwAG M-V) vom 19. Dezember 2005, gültig ab dem
01.01.2006 (GVOBl. M-V S. 637) wird nach Beschluss der Stadtver-
tretung vom 9. Dezember 2009 am 15. Januar 2010 folgende Sat-
zung zur Umlage und Erhebung der Abwasserabgabe erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jah-
resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutz-
wasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser un-
mittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten,
erhebt die Stadt Dassow eine Abgabe.
(2) Als Einleitung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bo-
denbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den
Untergrund.
(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Ab-
wasserbehandlungsanlage den allgemeinen anerkannten Re-
geln der Techniken entspricht, eine wasserrechtliche Erlaubnis
zur Einleitung des gereinigten Abwassers vorliegt und die
Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfall-
rechtlichen Regelungen sichergestellt ist.

§ 2
Abgabemaßstab und Abgabensatz
(1) Die Abwasserabgabe wird nach Schadeinheiten erhoben.
Jede Person wird mit 0,5 Schadeinheiten bewertet. Maßgebend
für die Ermittlung der Schadeinheiten ist die Zahl der am 30.06.
des Veranlagungsjahres auf dem Grundstück mit Hauptwoh-
nung behördlich gemeldeten Einwohner.
(2) Für Gewerbebetriebe mit festem Betriebsstandort wird ein
Zuschlag von einer Schadeinheit je angefangener fünf dort
ständig Beschäftigte erhoben. Für landwirtschaftliche Betriebe
beträgt der Zuschlag 0,5 Schadeinheiten.
(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Schadeinheit und Jahr
35,79 EUR jährlich.

§ 3
Veranlagungszeitraum, Entstehung und 
Beendigung der Abgabep”icht
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Abgabep”icht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres,
der auf den Beginn der Einleitung folgt.
(3) Die Abgabep”icht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die
Einleitung entfällt und dies der Stadt Dassow schriftlich mitge-
teilt wird. Sie endet außerdem mit Anschluss an das zentrale
Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- oder Betriebs-
gebäudes.

§ 4
Abgabep”ichtiger
(1) Abgabep”ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabep”icht, Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des
Grundstückes ist, auf dem Abwasser anfällt. Mehrere Abgabe-
p”ichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Teileigentum abgabep”ichtig. 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Beginn
des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabep”ichtig.

§ 5
Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit
einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.
(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Be-
kanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(3) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. Februar
des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu ertei-
len, wenn sich der festgelegte Gebührensatz oder die Bemes-
sungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der
Person des Gebührenp”ichtigen eingetreten ist.

§ 6
P”ichten des Abgabep”ichtigen
Der Abgabep”ichtige hat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer erforderliche Auskünfte nicht
erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§
6). Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein Verstoß gegen § 17
KAG M-V angesehen.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu
2.500,00 EUR geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Dassow über die Ab-
wälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 22.04.1997
außer Kraft.

Dassow, den 15. Januar 2010

gez. Ploen (LS)
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Haushaltssatzung der Gemeinde Lockwisch
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung Lockwisch vom 10.12.2009 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen 291.600,00 Euro
in den Ausgaben 291.600,00 Euro
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und
2. im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen 44.700,00 Euro
in den Ausgaben 44.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen auf 0,00 Euro
davon für Zwecke der Umschuldung 0,00 Euro

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigung 0,00 Euro

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 29.000,00 Euro

§ 3
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 245 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Lockwisch, den 11.12.2009

gez. Behrens (LS)
Bürgermeister

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 47 Abs. 3 KV M-V öf-
fentlich bekannt gemacht. Eine rechtsaufsichtliche Genehmi-
gung ist nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung der Gemeinde
Lockwisch einschließlich der Anlagen gemäß Gemeindehaus-
haltsverordnung liegt gemäß § 47 Abs. 5 KV M-V in der Zeit
vom 29.01. bis 26.02.2010 während der Dienstzeiten in der
Amtsverwaltung Schönberger Land, Am Markt 15, Hinterhaus,
Zimmer 29, für jedermann zur allgemeinen Einsichtnahme, aus.

Schönberg, den 14.01.2010

gez. Lenschow
Amtsvorsteher

Satzung der Gemeinde Lockwisch 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe
für Kleineinleiter vom 14. Januar 2010

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 Kommu-
nalabgabengesetz (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 6), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410, 427) und § 6 Abs. 4 des Ausführungsge-
setzes zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LandesabwasserabgabenG - AbwAG M-V) vom
19. Dezember 2005, gültig ab dem 01.01.2006 (GVOBl. M-V S.
637) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. De-
zember 2009 am 14. Januar 2010 folgende Satzung zur Umlage
und Erhebung der Abwasserabgabe erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jah-
resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutz-
wasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser un-
mittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten,
erhebt die Gemeinde Lockwisch eine Abgabe.
(2) Als Einleitung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bo-
denbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den
Untergrund.
(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Ab-
wasserbehandlungsanlage den allgemeinen anerkannten Re-
geln der Techniken entspricht, eine wasserrechtliche Erlaubnis

zur Einleitung des gereinigten Abwassers vorliegt und die
Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfall-
rechtlichen Regelungen sichergestellt ist.

§ 2
Abgabemaßstab und Abgabensatz
(1) Die Abwasserabgabe wird nach Schadeinheiten erhoben.
Jede Person wird mit 0,5 Schadeinheiten bewertet. Maßgebend
für die Ermittlung der Schadeinheiten ist die Zahl der am 30.06.
des Veranlagungsjahres auf dem Grundstück mit Hauptwoh-
nung behördlich gemeldeten Einwohner.
(2) Für Gewerbebetriebe mit festem Betriebsstandort wird ein
Zuschlag von einer Schadeinheit je angefangener fünf dort
ständig Beschäftigte erhoben.
Für landwirtschaftliche Betriebe beträgt der Zuschlag 0,5
Schadeinheiten.
(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Schadeinheit und Jahr
35,79 EUR jährlich.

§ 3
Veranlagungszeitraum, Entstehung und 
Beendigung der Abgabep”icht
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Abgabep”icht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres,
der auf den Beginn der Einleitung folgt.
(3) Die Abgabep”icht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die
Einleitung entfällt und dies der Gemeinde Lockwisch schriftlich
mitgeteilt wird. Sie endet außerdem mit Anschluss an das zen-
trale Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- oder Be-
triebsgebäudes.

§ 4
Abgabep”ichtiger
(1) Abgabep”ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabep”icht, Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des
Grundstückes ist, auf dem Abwasser anfällt. Mehrere Abgabe-
p”ichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Teileigentum abgabep”ichtig. 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Be-
ginn des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabe-
p”ichtig.

§ 5
Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit
einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.
(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Be-
kanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(3) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. Februar
des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu ertei-
len, wenn sich der festgelegte Gebührensatz oder die Bemes-
sungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der
Person des Gebührenp”ichtigen eingetreten ist.

§ 6
P”ichten des Abgabep”ichtigen
Der Abgabep”ichtige hat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer erforderliche Auskünfte nicht
erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§
6). Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein Verstoß gegen § 17
KAG M-V angesehen.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu
2.500,00 EUR geahndet werden.
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§ 8
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Lockwisch über
die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom
24.07.1996 außer Kraft.

Lockwisch, den 14. Januar 2010

gez. Behrens (LS)
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Aufhebungssatzung der Gemeinde 
Lockwisch zur Satzung für die Benutzung
der gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205-253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBI. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit §§ 1,2,4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S.
146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBI. M-V S. 410, 427) hat die Gemeindever-
tretung Lockwisch am 10. Dezember 2009 folgende Aufhe-
bungssatzung erlassen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Lockwisch für die Benutzung der
gemeindeeigenen Räumlichkeiten vom 12. Dezember 2005 wird
aufgehoben.

Artikel 2 
Die Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Lockwisch, den 14. Januar 2010

gez. Behrens (LS)
Bürgermeister

Aufhebungssatzung der Gemeinde 
Lockwisch zur Satzung über die Erhebung
von Gebühren für die Benutzung 
der gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205 -253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBI. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S.
146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBI. M-V S. 410, 427) hat die Gemeindever-
tretung Lockwisch am 10. Dezember 2009 folgende Aufhe-
bungssatzung erlassen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Lockwisch über die Erhebung von
Gebühren für Benutzung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten
vom 13. Dezember 2005 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Die Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Lockwisch, den 14. Januar 2010

gez. Behrens (LS)
Bürgermeister

Gemeinde Lüdersdorf
Der Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Lüdersdorf
über die Abwälzung der Abwas-
serabgabe für Kleineinleiter vom
15. Januar 2010

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205),
zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetztes vom 14. De-
zember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4
und 6 Kommunalabgabengesetz (KAG M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 6),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetztes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) und § 6 Abs. 4 des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (LandesabwasserabgabenG - Ab-
wAG M-V) vom 19. Dezember 2005, gültig ab dem 01.01.2006
(GVOBl. M-V S. 637) wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 8. Dezember 2009 am 15. Januar 2010 folgende Sat-
zung zur Umlage und Erhebung der Abwasserabgabe erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jah-
resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutz-
wasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser un-
mittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten,
erhebt die Gemeinde Lüdersdorf eine Abgabe.
(2) Als Einleitung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bo-
denbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den
Untergrund.
(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Ab-
wasserbehandlungsanlage den allgemeinen anerkannten Re-
geln der Techniken entspricht, eine wasserrechtliche Erlaubnis
zur Einleitung des gereinigten Abwassers vorliegt und die
Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfall-
rechtlichen Regelungen sichergestellt ist.

§ 2
Abgabemaßstab und Abgabensatz
(1) Die Abwasserabgabe wird nach Schadeinheiten erhoben.
Jede Person wird mit 0,5 Schadeinheiten bewertet. Maßgebend
für die Ermittlung der Schadeinheiten ist die Zahl der am 30.06.
des Veranlagungsjahres auf dem Grundstück mit Hauptwoh-
nung behördlich gemeldeten Einwohner.
(2) Für Gewerbebetriebe mit festem Betriebsstandort wird ein
Zuschlag von einer Schadeinheit je angefangener fünf dort
ständig Beschäftigte erhoben.
Für landwirtschaftliche Betriebe beträgt der Zuschlag 0,5
Schadeinheiten.
(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Schadeinheit und Jahr
35,79 EUR jährlich.

§ 3
Veranlagungszeitraum, Entstehung und 
Beendigung der Abgabep”icht
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Abgabep”icht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres,
der auf den Beginn der Einleitung folgt.
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(3) Die Abgabep”icht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die
Einleitung entfällt und dies der Gemeinde Lüdersdorf schriftlich
mitgeteilt wird. Sie endet außerdem mit Anschluss an das zen-
trale Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- oder Be-
triebsgebäudes.

§ 4
Abgabep”ichtiger
(1) Abgabep”ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabep”icht, Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des
Grundstückes ist, auf dem Abwasser anfällt. Mehrere Abgabe-
p”ichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Teileigentum abgabep”ichtig. 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Be-
ginn des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabe-
p”ichtig.

§ 5
Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der
mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden
kann.
(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Be-
kanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(3) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. Februar
des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu ertei-
len, wenn sich der festgelegte Gebührensatz oder die Bemes-
sungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der
Person des Gebührenp”ichtigen eingetreten ist.

§ 6
P”ichten des Abgabep”ichtigen
Der Abgabep”ichtige hat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer erforderliche Auskünfte nicht
erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§
6). Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein Verstoß gegen § 17
KAG M-V angesehen.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu
2.500,00 EUR geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Lüdersdorf über
die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom
18.06.1996 außer Kraft.

Lüdersdorf, den 15. Januar 2010

gez. Dr. Huzel (LS)
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Haushaltssatzung der Gemeinde 
NIENDORF für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. KV M-V wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung Niendorf vom 08.12.2009 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen 265.000,00 Euro
in den Ausgaben 265.000,00 Euro
und

2. im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen 74.200,00 Euro
in den Ausgaben 74.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen auf 0,00 Euro
davon für Zwecke der Umschuldung 0,00 Euro

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigung 0,00 Euro

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 25.000,00 Euro

§ 3
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 200 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Niendorf, den 09.12.2009

gez. Bentin (LS)
Bürgermeisterin

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 47 Abs. 3 KV M-V öf-
fentlich bekannt gemacht. Eine rechtsaufsichtliche Genehmi-
gung ist nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung der Gemeinde
Niendorf einschließlich der Anlagen gemäß Gemeindehaus-
haltsverordnung liegt gemäß § 47 Abs. 5 KV M-V in der Zeit
vom 29.01. bis 26.02.2010 während der Dienstzeiten in der
Amtsverwaltung Schönberger Land, Am Markt 15, Hinterhaus,
Zimmer 29, für jedermann zur allgemeinen Einsichtnahme, aus.

Schönberg, den 14.01.2010

gez. Lenschow
Amtsvorsteher

Gemeinde Niendorf

Satzung über die Stundung, 
Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen vom 7. Januar 2010

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Stundung von Ansprüchen
§ 4 Niederschlagung von Ansprüchen
§ 5 Erlass von Ansprüchen
§ 6 Antragstellung und Antragsbearbeitung
§ 7 Ansprüche aus Vergleichen
§ 8 Gültigkeit anderer Vorschriften
§ 9 Inkrafttreten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205-253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
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ber 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit § 2 Abs.
(1) und (2) sowie § 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl.
M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) hat die
Gemeindevertretung Niendorf am 8. Dezember 2009 folgende
Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass
von Ansprüchen beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Die nachstehende Satzung “ndet Anwendung für privatrechtli-
che Forderungen der Gemeinde Niendorf. Sie gilt ferner für öf-
fentlich-rechtliche Forderungen der Gemeinde, soweit für diese
keine besonderen Vorschriften bestehen. 

§ 2
Begriffsbestimmungen
(1) Eine Stundung ist die hoheitlich oder vertraglich befristete
Hinausschiebung des Fälligkeitstermins für die Erfüllung einer
Forderung. 
(2) Eine Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zu-
rückstellung der Weiterverfolgung/Beibringung eines fälligen An-
spruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. 
(3) Ein Erlass ist der teilweise oder vollständige Verzicht auf ei-
nen Anspruch. 

§ 3
Stundung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können auf Antrag ganz oder teil-
weise unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestun-
det werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Stun-
dung (Hinausschieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen,
insbesondere dann, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine er-
hebliche Härte für den Zahlungsp”ichtigen bedeuten und die
sofortige Zwangsvollstreckung erfolglos sein würde, die Forde-
rung aber nach der Stundung voraussichtlich eingehen wird. Ei-
ne erhebliche Härte ist anzunehmen, wenn der Zahlungsp”ichti-
ge sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse ohne
eigenes Verschulden vorübergehend in ernsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten be“ndet bzw. im Fall der sofortigen Einziehung
in diese geraten würde. 
Die Erfüllung der Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht
gefährdet werden. Ferner kommt eine Stundung nicht bei unzu-
verlässigen Schuldnern in Betracht.
Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen (Ra-
ten) gewährt, so ist vorzusehen, dass die jeweilige Restforde-
rung sofort zur Zahlung fällig wird, wenn Termine für die Zah-
lung von zwei Raten nicht eingehalten worden sind. 
(2) Der neue Fälligkeitstermin (Stundungsfrist) wird dem Zah-
lungsp”ichtigen mitgeteilt. Fälligkeitstermine sollen möglichst
nicht über das laufende Haushaltsjahr hinaus festgesetzt wer-
den. 
(3) Für gestundete Ansprüche sind gemäß § 247 BGB, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Stundungszinsen in Hö-
he von 2 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Deut-
schen Bundesbank, mindestens aber 6 % p. a., zu erheben. Der
Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfalls herabgesetzt wer-
den, insbesondere, wenn seine Erhebung die Zahlungsschwie-
rigkeiten verschärfen würde. Neben den haushaltsrechtlichen
Vorschriften sind die Spezialvorschriften für die Stundung von
Abgaben (AO, KAG) zu beachten. Auf Kommunalabgaben
(Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben) sind nach
§ 12 KAG die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend
anzuwenden. Danach betragen die Stundungszinsen gemäß §
238 AO monatlich 0,5 %. 
Von einer Zinserhebung kann abgesehen werden, wenn der
Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt
oder sich der Zinsanspruch auf nicht mehr als 10,00 Euro be-
laufen würde. 
(4) Ansprüche können gestundet werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00  

vom Bürgermeister ab 501,00   bis 2.000,00  
von der Gemeindevertretung in 
Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 2.000,00  
(5) Die Stundungen sind in den Fällen, in denen es aus beson-
deren Gründen geboten erscheint, nur gegen Sicherheitslei-
stungen zu gewähren, insbesondere wenn Stundungen über ei-
nen Zeitraum von 2 Jahren hinausgehen und einen Betrag von
1.500   übersteigen (z. B. Eintragung Sicherungshypotheken).

§ 4 
Niederschlagung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können niedergeschlagen wer-
den, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben
wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe
des Anspruchs stehen. Die Niederschlagung bedarf keines An-
trages des Schuldners. Eine Mitteilung an den Schuldner ist
nicht erforderlich. Wird dennoch eine entsprechende Nachricht
gegeben, so ist darin das Recht vorzubehalten, den Anspruch
später erneut geltend zu machen. Die Einziehung ist erneut zu
versuchen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie
Erfolg haben wird. 
(2) Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die
weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen.
(3) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00  
vom Bürgermeister ab 501,00   bis 2.000,00  
von der Gemeindevertretung 
in Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 2.000,00  
(4) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu stellen,
anhand einer von der Finanzabteilung zu führenden Liste lau-
fend zu überwachen und bei Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners erneut in Zugang zu bringen. Die Liste hat
folgende Angaben zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Schuldners,
2. Höhe des Anspruchs,
3. Gegenstand (Rechtsgrundlage),
4. Zeitpunkt der Fälligkeit,
5. Zeitpunkt des letzten Einziehungsversuches,
6. Zeitpunkt der Niederschlagung und
7. Zeitpunkt der Verjährung.
Die Liste ist jährlich abzuschließen und der
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister nachrichtlich vorzulegen. 

§ 5
Erlass von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen
Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde.
Das gleiche gilt auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von
geleisteten Beträgen. Eine besondere Härte ist insbesondere
anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschulde-
ten wirtschaftlichen Notlage be“ndet und zu befürchten ist, dass
die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefähr-
dung führen würde. 
(2) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.
(3) Ansprüche können erlassen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 100,00  
vom Bürgermeister ab 101,00   - 500,00  
von der Gemeindevertretung 
in Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 500,00  

§ 6
Antragstellung und Antragsbearbeitung
(1) Anträge auf Gewährung einer Stundung, Niederschlagung
oder eines Erlasses sind von der Stelle zu bearbeiten, die den
Leistungsbescheid, der Gegenstand des Antrages ist, erstellt
hat. 
(2) Der Antragsteller hat entsprechend des Einzelfalles alle zur
Entscheidung notwendigen Nachweise beizubringen. Dazu
kann ihm die zuständige Stelle eine angemessene Frist verbind-
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lich festsetzen, die jedoch zwei Wochen nicht unterschreiten
soll.
(3) Die Gemeindevertretung ist über Stundungs-, Niederschla-
gungs- und Erlassanträge zu unterrichten.
(4) Die zuständige Stelle hat einen Stundungs-, Niederschla-
gungs- oder Erlassantrag kurzfristig in der zulässigen gesetzli-
chen Frist zu bearbeiten und zu bescheiden. 

§ 7
Ansprüche aus Vergleichen
Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Ermächtigun-
gen gelten auch für die Verfügung über privatrechtliche Ansprü-
che der Gemeinde im Wege eines Vergleiches.

§ 8
Gültigkeit anderer Vorschriften
(1) Vorschriften des Bundes und des Landes über Stundung,
Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben unbe-
rührt. 
(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für öffentlich-
rechtliche und privatrechtliche Forderungen der Gemeinde, so-
weit für sie keine besonderen Vorschriften bestehen. Unberührt
von dieser Satzung bleiben die Regelungen der Abgabenord-
nung, insbesondere die §§ 130, 131 über die Rücknahme und
den Widerruf von Bescheiden. 

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Mit gleichem Tage tritt die Satzung vom 30. Mai 2000 außer
Kraft. 

Niendorf, den 7. Januar 2010

gez. Bentin (LS)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 (5)
der KV für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften. 

Satzung der Gemeinde Niendorf über 
die Abwälzung der Abwasserabgabe 
für Kleineinleiter vom 7. Januar 2010

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch den Artikel 2 des Gesetztes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 Kommu-
nalabgabengesetz (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 6), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetztes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410, 427) und § 6 Abs. 4 des Ausführungsge-
setzes zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LandesabwasserabgabenG - AbwAG M-V) vom
19. Dezember 2005, gültig ab dem 01.01.2006 (GVOBl. M-V S.
637) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 8. De-
zember 2009 am 12. Januar 2010 folgende Satzung zur Umlage
und Erhebung der Abwasserabgabe erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jah-
resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutz-
wasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser un-
mittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten,
erhebt die Gemeinde Niendorf eine Abgabe.

(2) Als Einleitung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bo-
denbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den
Untergrund.
(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Ab-
wasserbehandlungsanlage den allgemeinen anerkannten Re-
geln der Techniken entspricht, eine wasserrechtliche Erlaubnis
zur Einleitung des gereinigten Abwassers vorliegt und die
Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfall-
rechtlichen Regelungen sichergestellt ist.

§ 2
Abgabemaßstab und Abgabensatz
(1) Die Abwasserabgabe wird nach Schadeinheiten erhoben.
Jede Person wird mit 0,5 Schadeinheiten bewertet. Maßgebend
für die Ermittlung der Schadeinheiten ist die Zahl der am 30.06.
des Veranlagungsjahres auf dem Grundstück mit Hauptwoh-
nung behördlich gemeldeten Einwohner.
(2) Für Gewerbebetriebe mit festem Betriebsstandort wird ein
Zuschlag von einer Schadeinheit je angefangener fünf dort
ständig Beschäftigte erhoben.
Für landwirtschaftliche Betriebe beträgt der Zuschlag 0,5
Schadeinheiten.
(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Schadeinheit und Jahr
35,79 EUR jährlich.

§ 3
Veranlagungszeitraum, Entstehung und Beendigung der 
Abgabep”icht
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Abgabep”icht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres,
der auf den Beginn der Einleitung folgt.
(3) Die Abgabep”icht endet mit Ablauf des Jahres, in dem die
Einleitung entfällt und dies der Gemeinde Niendorf schriftlich
mitgeteilt wird. Sie endet außerdem mit Anschluss an das zen-
trale Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- oder Be-
triebsgebäudes.

§ 4
Abgabep”ichtiger
(1) Abgabep”ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabep”icht, Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des
Grundstückes ist, auf dem Abwasser anfällt. Mehrere Abgabe-
p”ichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Teileigentum abgabep”ichtig. 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Be-
ginn des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabe-
p”ichtig.

§ 5
Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der
mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden
kann.
(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Be-
kanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(3) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. Februar
des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu ertei-
len, wenn sich der festgelegte Gebührensatz oder die Bemes-
sungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der
Person des Gebührenp”ichtigen eingetreten ist.

§ 6
P”ichten des Abgabep”ichtigen
Der Abgabep”ichtige hat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.
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§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer erforderliche Auskünfte nicht
erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§
6). Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein Verstoß gegen § 17
KAG M-V angesehen.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu
2.500,00 EUR geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Niendorf über
die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom
12.06.1996 außer Kraft.

Niendorf, den 7. Januar 2010

gez. Bentin (LS)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Selmsdorf

Satzung über die
- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4

ŒWohnanlage am Forstweg•,
- 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7

ŒWohngebiet am Sandberg•,
- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8

ŒAm alten Wasserwerk•,
- 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10

ŒFlöhkamp• 

hier: Bekanntmachung der Satzungsbeschlüsse gemäß §
10 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf hat in ihrer
Sitzung am 07.01.2010 die Satzungen über die 1. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 4 •Wohnanlage am ForstwegŽ, die 5.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 •Wohngebiet am Sand-
bergŽ, die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 •Am alten
WasserwerkŽ sowie die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr.
10 •FlöhkampŽ, jeweils bestehend aus dem Teil B-Text, be-
schlossen. Die Aufstellung der Bauleitplanungen wurde im ver-
einfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Die Satzungsbeschlüsse über die o. g. Bebauungspläne werden
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt
gemacht. Die Satzungen treten mit Ablauf des Erscheinungsta-
ges dieser Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Sat-
zungen und die dazugehörigen Begründungen ab diesem Tage
in der Verwaltung des Amtes Schönberger Land, Fachbereich
Gemeindeentwicklung, Dassower Straße 4, 23923 Schönberg,
während der Öffnungszeiten einsehen und Auskunft über den
Inhalt verlangen. 
Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch die Bebauungspläne und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der KV
M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen
der Satzungen über die o. g. Bebauungspläne sind nach § 5
Abs. 5 KV M-V in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Selmsdorf, den 08.01.2009

Hitzigrat Siegel
Bürgermeister

Anlage: Übersichtspläne über die Geltungsbereiche der
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 •Wohnanlage am

ForstwegŽ,
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 •Wohngebiet am

SandbergŽ,
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 •Am alten Wasser-

werkŽ,
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 •FlöhkampŽ 
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Gemeinde Roduchelstorf

Satzung über die Stundung, 
Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen vom 12. Januar 2010

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Stundung von Ansprüchen
§ 4 Niederschlagung von Ansprüchen
§ 5 Erlass von Ansprüchen
§ 6 Antragstellung und Antragsbearbeitung
§ 7 Ansprüche aus Vergleichen
§ 8 Gültigkeit anderer Vorschriften
§ 9 Inkrafttreten

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205-253),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit § 2 Abs.
(1) und (2) sowie § 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl.
M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427) hat die
Gemeindevertretung Roduchelstorf 3. Dezember 2009 folgende
Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass
von Ansprüchen beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Die nachstehende Satzung “ndet Anwendung für privatrechtli-
che Forderungen der Gemeinde Roduchelstorf. Sie gilt ferner
für öffentlich-rechtliche Forderungen der Gemeinde, soweit für
diese keine besonderen Vorschriften bestehen. 
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§ 2
Begriffsbestimmungen
(1) Eine Stundung ist die hoheitlich oder vertraglich befristete
Hinausschiebung des Fälligkeitstermins für die Erfüllung einer
Forderung. 
(2) Eine Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zu-
rückstellung der Weiterverfolgung/Beibringung eines fälligen An-
spruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. 
(3) Ein Erlass ist der teilweise oder vollständige Verzicht auf ei-
nen Anspruch. 

§ 3
Stundung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können auf Antrag ganz oder teil-
weise unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestun-
det werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Stun-
dung (Hinausschieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen,
insbesondere dann, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine er-
hebliche Härte für den Zahlungsp”ichtigen bedeuten und die
sofortige Zwangsvollstreckung erfolglos sein würde, die Forde-
rung aber nach der Stundung voraussichtlich eingehen wird. Ei-
ne erhebliche Härte ist anzunehmen, wenn der Zahlungsp”ichti-
ge sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse ohne
eigenes Verschulden vorübergehend in ernsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten be“ndet bzw. im Fall der sofortigen Einziehung
in diese geraten würde. 
Die Erfüllung der Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht
gefährdet werden. Ferner kommt eine Stundung nicht bei unzu-
verlässigen Schuldnern in Betracht.
Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen (Ra-
ten) gewährt, so ist vorzusehen, dass die jeweilige Restforde-
rung sofort zur Zahlung fällig wird, wenn Termine für die Zah-
lung von zwei Raten nicht eingehalten worden sind. 
(2) Der neue Fälligkeitstermin (Stundungsfrist) wird dem Zah-
lungsp”ichtigen mitgeteilt. Fälligkeitstermine sollen möglichst
nicht über das laufende Haushaltsjahr hinaus festgesetzt werden. 
(3) Für gestundete Ansprüche sind gemäß § 247 BGB, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Stundungszinsen in Hö-
he von 2 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Deut-
schen Bundesbank, mindestens aber 6 % p. a., zu erheben. Der
Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfalls herabgesetzt wer-
den, insbesondere, wenn seine Erhebung die Zahlungsschwie-
rigkeiten verschärfen würde. Neben den haushaltsrechtlichen
Vorschriften sind die Spezialvorschriften für die Stundung von
Abgaben (AO, KAG) zu beachten. Auf Kommunalabgaben
(Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben) sind nach
§ 12 KAG die Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend
anzuwenden. Danach betragen die Stundungszinsen gemäß §
238 AO monatlich 0,5 %. 
Von einer Zinserhebung kann abgesehen werden, wenn der
Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt
oder sich der Zinsanspruch auf nicht mehr als 10,00 Euro be-
laufen würde. 
(4) Ansprüche können gestundet werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00 EUR
vom Bürgermeister ab 501,00 EUR bis 2.000,00 EUR
von der Gemeindevertretung in 
Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 2.000,00 EUR 
(5) Die Stundungen sind in den Fällen, in denen es aus beson-
deren Gründen geboten erscheint, nur gegen Sicherheitsleistun-
gen zu gewähren, insbesondere wenn Stundungen über einen
Zeitraum von 2 Jahren hinausgehen und einen Betrag von 1.500
EUR übersteigen (z. B. Eintragung Sicherungshypotheken).

§ 4 
Niederschlagung von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können niedergeschlagen wer-
den, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben
wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe
des Anspruchs stehen. Die Niederschlagung bedarf keines An-
trages des Schuldners. Eine Mitteilung an den Schuldner ist

nicht erforderlich. Wird dennoch eine entsprechende Nachricht
gegeben, so ist darin das Recht vorzubehalten, den Anspruch
später erneut geltend zu machen. Die Einziehung ist erneut zu
versuchen, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie
Erfolg haben wird. 
(2) Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die
weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen.
(3) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 500,00 EUR
vom Bürgermeister ab 501,00 EUR bis 2.000,00 EUR
von der Gemeindevertretung in 
Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 2.000,00 EUR
(4) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu stellen,
anhand einer von der Finanzabteilung zu führenden Liste lau-
fend zu überwachen und bei Verbesserung der wirtschaftlichen
Lage des Schuldners erneut in Zugang zu bringen. Die Liste hat
folgende Angaben zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Schuldners,
2. Höhe des Anspruchs,
3. Gegenstand (Rechtsgrundlage)
4. Zeitpunkt der Fälligkeit,
5. Zeitpunkt des letzten Einziehungsversuches
6. Zeitpunkt der Niederschlagung und
7. Zeitpunkt der Verjährung.

Die Liste ist jährlich abzuschließen und der Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister nachrichtlich vorzulegen. 

§ 5
Erlass von Ansprüchen
(1) Ansprüche der Gemeinde können ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen
Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde.
Das gleiche gilt auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von
geleisteten Beträgen. Eine besondere Härte ist insbesondere
anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschulde-
ten wirtschaftlichen Notlage be“ndet und zu befürchten ist, dass
die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefähr-
dung führen würde.
(2) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.
(3) Ansprüche können erlassen werden:
vom Leiter der Kämmerei in Abstimmung 
mit dem Ltd. Verwaltungsbeamten bis 100,00 EUR
vom Bürgermeister ab 101,00 EUR - 500,00 EUR
von der Gemeindevertretung 
in Abstimmung mit dem Finanzausschuss über 500,00 EUR

§ 6
Antragstellung und Antragsbearbeitung
(1) Anträge auf Gewährung einer Stundung, Niederschlagung
oder eines Erlasses sind von der Stelle zu bearbeiten, die den
Leistungsbescheid, der Gegenstand des Antrages ist, erstellt hat. 
(2) Der Antragsteller hat entsprechend des Einzelfalles alle zur
Entscheidung notwendigen Nachweise beizubringen. Dazu kann
ihm die zuständige Stelle eine angemessene Frist verbindlich
festsetzen, die jedoch zwei Wochen nicht unterschreiten soll.
(3) Die Gemeindevertretung ist über Stundungs-, Niederschla-
gungs- und Erlassanträge zu unterrichten.
(4) Die zuständige Stelle hat einen Stundungs-, Niederschla-
gungs- oder Erlassantrag kurzfristig in der zulässigen gesetzli-
chen Frist zu bearbeiten und zu bescheiden. 

§ 7
Ansprüche aus Vergleichen
Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Ermächtigun-
gen gelten auch für die Verfügung über privatrechtliche Ansprü-
che der Gemeinde im Wege eines Vergleiches.

§ 8
Gültigkeit anderer Vorschriften
(1) Vorschriften des Bundes und des Landes über Stundung,
Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben unbe-
rührt.
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(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für öffentlich-
rechtliche und privatrechtliche Forderungen der Gemeinde, so-
weit für sie keine besonderen Vorschriften bestehen. Unberührt
von dieser Satzung bleiben die Regelungen der Abgabenord-
nung, insbesondere die §§ 130, 131 über die Rücknahme und
den Widerruf von Bescheiden. 

§ 9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Mit gleichem Tage tritt die Satzung vom 06. Juni 2000 außer Kraft. 

Roduchelstorf, den 12. Januar 2010

gez. Kassow (LS)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 (5) der KV
für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres
seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von An-
zeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

Aufhebungssatzung zur Satzung über 
die Benutzung der Kindertagesstätte sowie
zur Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren in den 
Kindereinrichtungen 
der Gemeinde Roduchelstorf

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205-253), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBI. M-V S. 410, 413) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 146) zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBI. M-V S. 410, 427) sowie der §§ 17 bis 21 des Kindertages-
förderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) vom 1. April 2004 (GVOBI.
M-V 2004, S. 146) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.7.2008
(GVOBI. M-V S. 295) hat die Gemeindevertretung Roduchelstorf
am 3. Dezember 2009 folgende Aufhebungssatzung erlassen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Roduchelstorf über die Benutzung
der Kindertagesstätte vom 2. April 1996 wird aufgehoben.

Artikel 2
Die Satzung der Gemeinde Roduchelstorf über die Erhebung
von Benutzungsgebühren in den Kindereinrichtungen vom
13.05 1996 wird aufgehoben.

Artikel 3
Die Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Roduchelstorf, den 12. Januar 2010

gez. Kassow (LS)
Bürgermeisterin 

Satzung der Gemeinde Roduchelstorf 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe
für Kleineinleiter vom 12. Januar 2010

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 6 Kommu-

nalabgabengesetz (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 6), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007
(GVOBl. M-V S. 410, 427) und § 6 Abs. 4 des Ausführungsge-
setzes zum Abwasserabgabengesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LandesabwasserabgabenG - AbwAG M-V) vom
19. Dezember 2005, gültig ab dem 01.01.2006 (GVOBl. M-V S.
637) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 3. De-
zember 2009 am 12. Januar 2010 folgende Satzung zur Umlage
und Erhebung der Abwasserabgabe erlassen:

§ 1
Gegenstand der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die im Jah-
resdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutz-
wasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser un-
mittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten,
erhebt die Gemeinde Roduchelstorf eine Abgabe.
(2) Als Einleitung gilt nicht das im Rahmen landbaulicher Bo-
denbehandlung erfolgte Verbringen des Schmutzwassers in den
Untergrund.
(3) Die Einleitung aus Kläranlagen ist abgabefrei, wenn die Ab-
wasserbehandlungsanlage den allgemeinen anerkannten Re-
geln der Techniken entspricht, eine wasserrechtliche Erlaubnis
zur Einleitung des gereinigten Abwassers vorliegt und die
Schlammbeseitigung nach den wasserrechtlichen und abfall-
rechtlichen Regelungen sichergestellt ist.

§ 2
Abgabemaßstab und Abgabensatz
(1) Die Abwasserabgabe wird nach Schadeinheiten erhoben.
Jede Person wird mit 0,5 Schadeinheiten bewertet. Maßgebend
für die Ermittlung der Schadeinheiten ist die Zahl der am 30.06.
des Veranlagungsjahres auf dem Grundstück mit Hauptwoh-
nung behördlich gemeldeten Einwohner.
(2) Für Gewerbebetriebe mit festem Betriebsstandort wird ein
Zuschlag von einer Schadeinheit je angefangener fünf dort
ständig Beschäftigte erhoben.
Für landwirtschaftliche Betriebe beträgt der Zuschlag 0,5
Schadeinheiten.
(3) Die Abwasserabgabe beträgt je Schadeinheit und Jahr
35,79 EUR jährlich.

§ 3
Veranlagungszeitraum, Entstehung und Beendigung der
Abgabep”icht
(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Abgabep”icht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres,
der auf den Beginn der Einleitung folgt.
(3) Die Abgabep”icht endet mit Ablauf des Jahres, in das die
Einleitung entfällt und dies der Gemeinde Roduchelstorf schrift-
lich mitgeteilt wird. Sie endet außerdem mit Anschluss an das
zentrale Abwassersystem oder bei Untergang des Wohn- oder
Betriebsgebäudes.

§ 4
Abgabep”ichtiger
(1) Abgabep”ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens der
Abgabep”icht Eigentümer oder Nutzungsberechtigter des
Grundstückes ist, auf dem Abwasser anfällt. Mehrere Abgabe-
p”ichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigen-
tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Teileigentum abgabep”ichtig. 
(2) Bei Eigentumswechsel wird der neue Eigentümer von Be-
ginn des Jahres an, das auf die Rechtsänderung folgt, abgabe-
p”ichtig.

§ 5
Heranziehung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit
einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.
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(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Be-
kanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(3) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 1. Februar
des Jahres fällig. Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu ertei-
len, wenn sich der festgelegte Gebührensatz oder die Bemes-
sungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der
Person des Gebührenp”ichtigen eingetreten ist.

§ 6
P”ichten des Abgabep”ichtigen
Der Abgabep”ichtige hat die für die Prüfung und Berechnung
der Abgabeansprüche erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
nötigenfalls Zutritt zum Grundstück zu gewähren.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer erforderliche Auskünfte nicht
erteilt oder den nötigen Zutritt zum Grundstück nicht gewährt (§
6). Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein Verstoß gegen § 17
KAG M-V angesehen.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu
2.500,00 EUR geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Roduchelstorf
über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom
13.06.1996 außer Kraft.

Roduchelstorf, den 12. Januar 2010

gez. Kassow (LS)
Bürgermeisterin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Amt Schönberger Land
als Gemeindewahlbehörde 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Nachrücken einer Ersatzperson
in die Stadtvertretung Schönberg

Gemäß § 54 Kommunalwahlgesetz Mecklenburg-Vor-
pommern wird festgestellt, dass der Sitz des mit Wirkung
vom 01.01.2010 aus der Stadtvertretung Schönberg aus-
geschiedenen Herrn Karl-Heinz Düwel (CDU) entspre-
chend der Festlegung der Reihenfolge der Ersatzperso-
nen auf Grund des Gemeindewahlergebnisses in der
Stadt Schönberg am 07.06.2009 auf Herrn Hans-Hen-
ning Eggert übergeht. Herr Hans-Henning Eggert lehnte
die Wahl ab. Somit geht der freigewordene Sitz auf die
nächste Ersatzperson des Wahlvorschlages der CDU,
Herrn Nico Jörke, über. Herr Nico Jörke nahm die Wahl
an. Der Übergang des Sitzes wird hiermit öffentlich be-
kannt gegeben. 
Gegen vorstehende Feststellung kann gemäß § 43 Kom-
munalwahlgesetz Mecklenburg-Vorpommern jeder Wahl-
berechtigte der Stadt Schönberg binnen einer Aus-
schlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe
schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Grün-
de Einspruch bei der Gemeindewahlbehörde des Amtes
Schönberger Land, Am Markt 15, 23923 Schönberg, er-
heben.

Schönberg, den 15.01.2010 

gez. Lehmann
Gemeindewahlleiter

Friedhofsgebührenordnung

für den Friedhof in Herrnburg
vom 1. Dezember 2009

Auf Grund des § 32 Nrn. 7 und 8 Kirchgemeindeordnung der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat der
Kirchgemeinderat die nachstehende zu veröffentlichende Fried-
hofsgebührenordnung für den Friedhof in Herrnburg beschlos-
sen.

Inhaltsübersicht
§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehung der Gebührenpflicht und Zahlungen
§ 4 Stundung und Erlass von Gebühren
§ 5 Gebührenhöhe
§ 6 Zusätzliche Leistungen
§ 7 Zurücknahme des Nutzungsrechts
§ 8 Inkrafttreten

§ 1 
Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen so-
wie für sonstige nachstehend aufgeführte Leistungen des Fried-
hofsträgers werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebühren-
ordnung erhoben.

§ 2 
Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist in folgender Reihenfolge der-
jenige verp”ichtet:
1. der Inhaber des Nutzungsrechts ist,
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2. der für die Totenfürsorge im Sinne des Bestattungsgesetzes
verantwortlich ist,

3. der ein eigenes Recht an der Bestattung hat,
4. der zur Tragung der Kosten gesetzlich verpflichtet ist,
5. der zuletzt einen Antrag stellt auf Benutzung des Friedhofs

oder der Friedhofseinrichtungen zum Zwecke der Bestattun-
gen oder Verleihung eines unmittelbaren oder mittelbaren
Grabnutzungsrechts oder die Durchführung sonstiger Lei-
stungen.

(2) Sind mehrere Personen zahlungsp”ichtig, so haften sie als
Gebührenschuldner.
(3) Bei Zurücknahme eines Antrages für die Benutzung des
Friedhofs oder der Friedhofseinrichtungen können, falls mit den
sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereits be-
gonnen wurde, die Gebühren nach dem tatsächlichen Aufwand
festgesetzt werden.

§ 3
Entstehung der Gebührenp”icht und Zahlungen
(1) Die Gebührenp”icht entsteht mit Antragstellung und Bestäti-
gung durch die Friedhofsverwaltung. In denjenigen Fällen, in de-
nen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erforderlich sind, ent-
steht die Gebührenp”icht, sobald die Leistungen erbracht sind.
(2) Die Gebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
des Gebührenbescheides fällig. 
Ist im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit
angegeben, so gilt dieser.
(3) Der Friedhofsträger kann - abgesehen von Notfällen - die
Benutzung des Friedhofs untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden
sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

§ 4 
Stundung und Erlass von Gebühren
Die Gebühren können in besonderen Härtefällen aus Billigkeits-
gründen auf Antrag gestundet 
sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 5
Gebührenhöhe
1. Grabnutzungsgebühren 

Reihengrabstätte: 
- für Särge für 30 Jahre 300,00 EUR
- für Urnen für 30 Jahre 300,00 EUR
Wahlgrabstätten: 
- für Särge je Grabbreite für 30 Jahre 420,00 EUR
- für Urnen je Grabbreite für 30 Jahre 420,00 EUR
- Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 

an einer Erdwahlgrabstätte
je Grabbreite und Jahr 14,00 EUR

- Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 
an einer Urnenwahlgrabstätte
je Grabbreite und Jahr 14,00 EUR

Urnenwahlgrabstätte mit Bodendecker
(für zwei Urnen einschl. Pflege 
und Friedhofsunterhaltungsgebühr) 1500,00 EUR
- Wiedererwerb des Nutzungsrechtes 

an einer Urnenwahlgrabstätte mit 
Bodendecker je Grabbreite und Jahr 50,00 EUR

Rasengrabstätten: 
- Urnengemeinschaftsanlage (einschl. Pflege, 

Grabmal u. Friedhofs-
unterhaltungsgebühr) 1200,00 EUR

- Rasenwahlgrab (einschl. Pflege u. 
Friedhofsunterhaltungsgebühr) 1200,00 EUR
Auf einem Grabplatz ist eine Sargbestattung oder eine 
Urnenbeisetzung zulässig.

- je Grabbreite und Jahr 40,00 EUR

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird je Grabbreite und Jahr
berechnet.

Sie beträgt 15,00 EUR
Die Gebühr für jede Grabbreite wird für 2 Jahre im Voraus erho-
ben.

3. Verwaltungsgebühren
Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals 20,00 EUR
Genehmigung zur Ausübung eines Gewerbes 20,00 EUR
Überlassung Friedhofsordnung 5,00 EUR

4. Bestattungsgebühren 
für Sarg 115,00 EUR
für Urne 115,00 EUR

5. Gebühren für Ausgrabungen (Genehmigung) 
Ausgrabung eines Sarges 150,00 EUR
Ausgrabung einer Urne 150,00 EUR

§ 6 
Zusätzliche Leistungen
Für zusätzliche Leistungen, für die eine Gebühr in § 5 nicht vor-
gesehen ist, setzt der Friedhofsträger das zu entrichtende Ent-
gelt fallweise nach dem tatsächlichen Aufwand fest

§ 7 
Zurücknahme des Nutzungsrechts
Wird ein Antrag auf Zurücknahme des Grabnutzungsrechts vor
Ablauf der Nutzungszeit, aber nach Ablauf der Ruhezeit, geneh-
migt, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Grabnutzungs-
gebühren für die nicht ausgenutzte Zeit.

§ 8 
Inkrafttreten
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach kirchenaufsichtli-
cher Genehmigung am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Sie kann jederzeit mit kirchenaufsichtlicher Ge-
nehmigung ergänzt und abgeändert werden.
(2) Gleichzeitig treten die bisherige Friedhofsgebührenordnung
vorn 11. Dezember 2001 und alle übrigen entgegenstehenden
Bestimmungen außer Kraft.

Der Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Herrnburg am 1. De-
zember 2009

Gemeinde Selmsdorf
Der Bürgermeister

Mitteilung

Die Gemeinde Selmsdorf sucht ab
01.03.2010 eine Bürgerin/einen Bürger des
Amtes Schönberger Land, die/der die 
Vorbereitung, Ausgestaltung, 
Organisation und 
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
durchführt.
Für die Tätigkeit wird ein monatliches Honorar in Höhe von
200,00 EUR gezahlt. Bewerbungen sind bis zum 15. Febru-
ar 2010 an folgende Anschrift zu richten:

Amt Schönberger Land
Fachbereich Zentrale Dienste
Am Markt 15 in 23923 Schönberg
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Anstehende Sitzungstermine im Amtsbereich des Amtes Schönberger Land 
im Monat Februar 2010 

(Soweit bis Redaktionsschluss bekannt!)
(Vorbehaltlich Änderungen!)

Stadt/Gemeinde Sitzungsdatum Gremium
_____________________________________________________________________________________________________________________
Stadt Dassow 02.02.2010 Ausschuss für Tourismus, Wirtschaft und Verkehr

23.02.2010 Hauptausschuss

Gemeinde Lüdersdorf 02.02.2010 Bauausschuss Lüdersdorf
04.02.2010 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport

Gemeinde Menzendorf 02.02.2010 Finanzausschuss/Gemeindevertretung

Stadt Schönberg 04.02.2010 Stadtvertretung
18.02.2010 Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Jugend, Senioren und Soziales
25.02.2010 Finanzausschuss

Gemeinde Selmsdorf 04.02.2010 Haupt- und Finanzausschuss
25.02.2010 Gemeindevertretung

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt
Schönberg und Herrn Michael Heinze

Im Rahmen eines Vergleiches vor dem Verwaltungsgericht
Schwerin haben sich die Stadtvertretung Schönberg und Herr
Michael Heinze darauf verständigt, die ausgesprochene Rück-
nahme der Ernennung für die Wahlperiode 2004 bis 2009 zum
ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt Schönberg und das
Verbot des Führens der Dienstgeschäfte zurückzunehmen. Im
Gegenzug wird Herr Heinze bis zu der bis zum 31.03.2010
durchzuführenden endgültigen Prüfungsentscheidung über die
Gültigkeit seiner Wahl 2009 zum ehrenamtlichen Bürgermeister
der Stadt Schönberg die Dienstgeschäfte nicht wieder aufneh-
men. Der Vergleich wurde von beiden Parteien im Bemühen um
eine Versachlichung der öffentlichen Diskussion vereinbart. Eine
Aussage über die Gültigkeit der Wahl zum ehrenamtlichen Bür-
germeister der Stadt Schönberg im Jahr 2009 ist damit aus-
drücklich nicht getroffen worden. Die Prüfung der Ernennungs-
voraussetzungen zum ehrenamtlichen Bürgermeister liegt
weiterhin ausschließlich bei der Stadtvertretung Schönberg.

Jagdgenossenschaft Lüdersdorf-Wahrsow
Der Vorstand

Einladung zur Versammlung der
Jagdgenossenschaft Lüdersdorf-Wahrsow

Hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu unserer nächsten Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Lüdersdorf-Wahrsow einladen.

Tag: 12.03.2010
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Hof-Café Petersberg, Voßberg 1

Tagesordnung:
- Begrüßung
- Bericht Vorstand
- Kassenbericht
- Pachtverträge
- Sonstiges

Ich bitte Sie im Falle der Verhinderungen um Prüfung, ob eine
Autorisierung anderer Teilnehmer mittels Vollmacht möglich ist.

B. Ruß
Jagdvorsteher

Veranstaltungskalender 
der Stadt Dassow für den Februar 2010

Datum Veranstaltung/Veranstalter__________________________________________________
02.02.2010 Frühstück in der Familienbegegnungsstät-

te 09.30 Uhr mit dem Leitenden Verwal-
tungsbeamten des Amtes Schönberger
Land Herrn F. Lehmann

13.02.2010 Winterwanderung mit Grünkohlessen 
bei Karl Hey, Heimatverein

13.02.2010 Kinderfasching, Gemeindehaus, Harkensee
15.02.2010 Hallensportfest mit dem Kindergarten

ŒDeichspatzen•, 09.00 Uhr
15.02.2010 Rosenmontagsveranstaltung mit Musik 

Altenteilerkate
20.02.2010 Würfelabend, Angelverein Harkensee
20.02.2010 Seniorenfasching

14.00 Uhr, Dornbuschhalle
21.02.2010 Kinderfasching

14.30 Uhr, Dornbuschhalle
26.02.2010 Klavierabend 

Werke von J. S. Bach mit Adam Szvoren
Weitere Veranstaltungshinweise “nden Sie im Veranstaltungska-
lender der Stadt Dassow, der in der Familienbegegnungsstätte
Lübecker Straße 50 kostenlos erhältlich ist.

Angebote der Familienbildungsstätte

Montag
Töpfern 15.00 Uhr
Dienstag
Seniorenkaffee 14.00 Uhr
Krabbelgruppe 15.00 Uhr
Kreativnachmittag für Interessierte 15.00 Uhr
Mittwoch
Seniorengymnastik 14.00 Uhr
Donnerstag
Spielenachmittag für Jung & Alt 15.00 Uhr
Freitag
Yoga 16.00 Uhr & 19.00 Uhr
Jeden letzten Donnerstag im Monat “ndet eine Geburtstagsfeier
für die Jubilare des Monats ab dem 70. Lebensjahr statt.
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Veranstaltungskalender der Stadt Schönberg
Februar 2010

Datum Veranstaltung/Veranstalter
__________________________________________________
01.02.2010 Rommé-Nachmittag

14.00 Uhr, Getränkestützpunkt 
Marienstr. 38 
BRH

02.02.2010 Sitzung Erweiterter Vorstand
14.30 Uhr, Sportlerheim Schönberg
BRH

02.02.2010 1. Gruppe Wassergymnastik
19.00 Uhr Ostseetherme Boltenhagen
BRH

03.02. - 07.4.2010 Rückentraining - sanft und effektiv
18.45 Uhr - 19.45 Uhr Katharinenhaus der
Kirche
DRK Familienbildungsstätte

06.02.2010 14.00 - 18.00 Uhr Kinderfasching
ab 19.11 Uhr Fasching mit DJ Hansi
Schönberger Carneval Club

08.02.2010 Rommé-Nachmittag
14.00 Uhr, Getränkestützpunkt Marienstr. 38
BRH

11.02.2010 2. Gruppe Wassergymnastik
19.00 Uhr Ostseetherme Boltenhagen
BRH

11.02.2010 Eislaufen in Timmendorf
Abfahrt: 12.30 Uhr, Bahnhof Schönberg
Stadtjugendpflege Schönberg

12.02.2010 Singer/Songwriter - Abend
20.00 Uhr, Bücherei SchönbergAudiokultur
Mecklenburg e. V.

13.02.2010 Rentnerfasching mit dem Schönberger
Carneval Club im Hofcafé PetersbergFa-
milie Voss/Schönberger Carneval Club

13.02.2010 Allianz-Cup 
09.00 Uhr, Palmberghalle Schönberg
FC Schönberg 95

16.02.2010 1. Gruppe Wassergymnastik
19.00 Uhr Ostseetherme Boltenhagen
BRH

16.02.2010 Bowling in Gadebusch
Abfahrt: 14.00 Uhr, Bahnhof Schönberg
Stadtjugendpflege Schönberg

17.02.2010 Jahreshauptversammlung
15.00 Uhr, Hofcafé Petersberg
BRH

19.02.2010 Best of Irish Dance
20.00 Uhr, Palmberghalle SchönbergAktiv
Event

22.02.2010 Rommé-Nachmittag
14.00 Uhr, Getränkestützpunkt 
Marienstr. 38
BRH

25.02.2010 2. Gruppe Wassergymnastik
19.00 Uhr Ostseetherme Boltenhagen
BRH

27.02.2010 Filmvorführung ŒHärtetest•
20.00 Uhr, Bücherei SchönbergAudiokultur
Mecklenburg e. V.

Weitere Angebote des Vereins ŒJugend und Freizeit• e. V.

immer montags
15.00 - 16.00 Uhr Kinderturnen von 0 - 3 Jahren
16.00 - 17.00 Uhr Spiel und Spaß für Kinder von 8 - 12
17.00 - 18.30 Uhr allgem. Sportgruppe
19.00 - 21.00 Uhr Basketball für Jugendliche ab 14
20.00 - 22.00 Uhr Volleyball

immer donnerstags
19.00 - 20.00 Uhr Volleyball für Mädchen
20.00 - 22.00 Uhr Volleyball
immer freitags
19.00 - 21.00 Uhr allgem. Sportgruppe
immer sonntags
15.00 - 18.00 Uhr Fußball

Weitere Angebote der DRK-Familienbildungsstätte

Ganzjährig statt“ndende Angebote
Montag
Seniorengymnastik 16.30 - 17.30 Uhr Gymnastikraum 

Palmberghalle
Hatha Yoga 18.30 - 20.00 Uhr Gymnastikraum 

Palmberghalle
Fitness Active 19.00 - 20.00 Uhr Palmberghalle
Dienstag
Rückentraining bei 17.30 - 18.30 Uhr Katharinenhaus der
Beschwerden Kirche
Vorbeugendes 18.45 - 19.45 Uhr Katharinenhaus der 
Rückentraining Kirche
Step Fatburner 19.00 - 20.00 Uhr Palmberghalle
(Kurs zur 
Fettverbrennung)
Mittwoch
Rückentraining bei 17.30 - 18.30 Uhr Katharinenhaus der 
Beschwerden Kirche
Ölmalen (14-täglich, 19.00 - 21.00 Uhr Grundschule am 
gerade KW) Oberteich
Donnerstag
Fitnessgymnastik 18.00 - 19.00 Uhr Palmberghalle
für Frauen und 
Männer ab 60
Tae Bo 19.00 - 20.00 Uhr Palmberghalle
Achtung!
Neuer Sitz der Verwaltung der Familienbildungsstätte:
Pelzerstr. 15, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881/759522
Fax: 03881/2413

Veranstaltungskalender 
der Gemeinde Lüdersdorf im Februar 2010

Sie wissen noch nicht was der Februar für Sie bereit hält?
Dann besuchen Sie doch einfach die bunten Veranstaltun-
gen in Lüdersdorf!
Immer montags
Seniorensport in der Turnhalle der Grundschule Herrnburg
Wann? 16.30 Uhr
immer dienstags
ŒKreativwerkstatt•
(außer Schulferien)
Wo? Bücherei des SFH im Einkaufszentrum Herrnburg
Wann? 15.15 Uhr - Kinderkurs

16.30 Uhr - Kurs für Jugendliche von 12 - 15 Jahren
Treff der Singergruppe ŒHARMONIE•
Wo? Seniorenklub, Hauptstr. 10 A in Herrnburg
Wann? 18.15 Uhr
Veranstalter: Seniorenverband BRH OV Lüdersdorf
immer mittwochs
Seniorentreff in der Mehrzweckhalle Wahrsow,
veranstaltet durch die Volkssolidarität Lüdersdorf
Skatnachmittag
Wo? Seniorenklub, Hauptstr. 10 A in Herrnburg
Wann? 14.00 Uhr
Veranstalter: Seniorenverband BRH OV Lüdersdorf
Wald-Erlebnis-Gruppe
Wo? Waldparkplatz Straße Schattin
Wann? 15.00 Uhr
Veranstalter: SF Herrnburg
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Veranstaltungskalender der Gemeinde
Selmsdorf für den Februar 2010 

Datum Veranstaltung/Veranstalter
__________________________________________________
30.01.2010 Neujahrsempfang

Gemeinde Selmsdorf
13.02.2010 Fasching

20.15 Uhr Schulsporthalle Selmsdorf
Selmsdorfer Karnevalsverein

14.02.2010 Kinderfasching
14.00 Uhr, Schulsporthalle Selmsdorf
Selmsdorfer Karnevalsverein
Vorankündigungen

13.03.2010 Niederdeutsche Bühne
ŒSchönbarger Späldäl• 
19.00 Uhr in der Sporthalle Selmsdorf
Gemeinde Selmsdorf

27.03.2010 09.00 Uhr Frühjahrsputz in der Gemeinde
Selmsdorf
Gemeinde Selmsdorf

Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr
der Gemeinde Lüdersdorf

01.02.2010 Vorstandssitzung
19.30 Uhr Gemeindewehr
05.02.2010 Jahreshauptversammlung
19.00 Uhr Ortswehr Neuleben
06.02.2010 Jahreshauptversammlung
19.00 Uhr Ortswehr Lüdersdorf
13.02.2010 Skat
15.00 Uhr Ortswehr Neuleben
13.02.2010 Jahreshauptversammlung
19.00 Uhr Ortswehr Herrnburg
26.02.2010 Jahreshauptversammlung
19.00 Uhr Gemeindewehr

Das Amt Schönberger Land gratuliert
im Monat Februar zum Geburtstag

Frau Gerda Ahrens Zarnewenz 70 Jahre
Frau Leokadie Ambros Selmsdorf 90 Jahre
Frau Mia Baumann Herrnburg 75 Jahre
Herrn Dr. Jürgen Beneke Barendorf 70 Jahre
Herrn Walter Bibow Dassow 81 Jahre
Herrn Heidbert Bleck Dassow 70 Jahre
Frau Lieselotte Boddin Herrnburg 85 Jahre
Frau Edelgard Bohnsack Dassow 80 Jahre
Herrn Heinz Boseniuk Teschow 70 Jahre
Frau Erika Bremer Dassow 94 Jahre
Herrn Harry Bruderreck Dassow 75 Jahre
Frau Friedel Brügmann Herrnburg 75 Jahre
Frau Hannelore Burwitz Schönberg 81 Jahre
Frau Margarete Decker Schönberg 85 Jahre
Frau Erna Dujat Herrnburg 85 Jahre
Frau Lotte Evers Dassow 83 Jahre
Frau Renate Faber Herrnburg 70 Jahre
Herrn August Wilhelm Folz Schönberg 89 Jahre
Frau Else Gade Herrnburg 84 Jahre
Herrn Paul Grieb Menzendorf 75 Jahre
Frau Alma Gronzki Dassow 82 Jahre
Frau Friedel Grube Schönberg 84 Jahre

Herrn Siegfried Günther Herrnburg 70 Jahre
Herrn Wilhelm Hamers Schattin 70 Jahre
Frau Hedwig Harder Selmsdorf 85 Jahre
Herrn Roland Heimann Herrnburg 75 Jahre
Frau Ilona Höbald Schönberg 70 Jahre
Frau Edith Ihns Lüdersdorf 70 Jahre
Frau Ruth Jahn Herrnburg 84 Jahre
Herrn Konrad Karczewski Selmsdorf 84 Jahre
Frau Gunda Klatt Sülsdorf 86 Jahre
Herrn Friedrich Kopp Schönberg 84 Jahre
Frau Hildegard Krause Dassow 81 Jahre
Frau Rita Kurtzahn Selmsdorf 70 Jahre
Frau Anna Ladendorf Schönberg 86 Jahre
Herrn Erwin Lange Selmsdorf 92 Jahre
Frau Hanni Lehmann Torisdorf 87 Jahre
Frau Elfriede Luckow Schönberg 83 Jahre
Herrn Konrad Mundt Lütgenhof 82 Jahre
Herrn Günter Nitsch Schönberg 84 Jahre
Herrn Fritz Pahlke Selmsdorf 81 Jahre
Frau Ilse Parbst Dassow 86 Jahre
Frau Hildegard Petterson Johannstorf 75 Jahre
Frau Erika Puchner Benckendorf 70 Jahre
Frau Helene Quednau Feldhusen 81 Jahre
Frau Hilda Redner Selmsdorf 81 Jahre
Herrn Gerhard Rennhack Lüdersdorf 70 Jahre
Frau Edith Ringleb-Ambis Hanstorf 70 Jahre
Herrn Kurt Ritzkat Schönberg 81 Jahre
Herrn Heinrich Robrahn Schönberg 86 Jahre
Frau Hilde Schaldach Schönberg 80 Jahre
Herrn Jürgen Schmidt Dassow 70 Jahre
Frau Ella Schrage Schönberg 84 Jahre
Frau Elisabeth Schümann Schönberg 87 Jahre
Herrn Hans Sielaff Dassow 81 Jahre
Frau Ingrid Skoluda Menzendorf 70 Jahre
Frau Gertrud Stender Schönberg 85 Jahre
Frau Adelheid Stutzky Palingen 70 Jahre
Herrn Heinz Tolkmitt Schönberg 80 Jahre
Frau Dore Urbanski Herrnburg 75 Jahre
Frau Ursula Völzer Schönberg 70 Jahre
Frau Annemarie Wenk Schönberg 80 Jahre
Frau Waltraud Werner Kaltenhof 84 Jahre
Herrn Kurt Winter Pötenitz 83 Jahre
Frau Claudine Wunder Lütgenhof 87 Jahre
Frau Hildegard Ziemke Dassow 80 Jahre

Goldene Hochzeit feiern

Dora und Waldemar Diwischek in Selmsdorf
Gerda und Johannes Flor in Schönberg

Lydia und Gerhard Güldner in Schönberg

Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes

die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule
Schönberg möchten Sie auch in dem Schuljahr 2009/2010 über
unsere schulischen Aktivitäten informieren.

Was haben wir uns für den Februar 2010 vorgenommen?

04.02. 
17.00 - Gesprächsrunde für die Eltern und Schüler der 
19.00 Uhr zukünftigen 7. Klassen
An diesem Tag erhalten die Eltern und Schüler der zukünftigen
7. Klassen Informationen, wer die Klassenleiter ihrer Kinder
werden. Diese legen den Eltern dar, wie man sich die gegensei-
tige Lehrer-Schüler-Arbeit im neuen Schuljahr vorstellt.
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Dabei kann man viel Neues erfahren, aber es wird auch an Alt-
bewährtem angeknüpft „ getreu unserem Motto: ŒDer Weg ist
das Ziel!•

05.02.
1. bis 
4. Stunde Grundschulfasching für die Klassen 1 - 4 in der

Palmenberghalle 
Das wird toll werden ... Die Schüler der Klassen 1 - 4 können
endlich mal wieder eine Prinzessin, ein Cowboy, ein Pirat sein ...
- wenn auch nur für wenige Stunden.

26.02. Gemeinsame Lesenacht der Grundschule
Diese Veranstaltung an unserer Grundschule hat bereits eine
lange Tradition. Eltern, Schüler und Lehrer lesen so lange, bis
die nächtlichen Schulgespenster kommen ...
Wie immer wird es wieder viel Spaß machen, den Geschichten
von Astrid Lindgren, Cornelia Funke & Co zu lauschen.

Die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule 
mit Grundschule Schönberg

Veranstaltungen 
der Kirchgemeinde Herrnburg

Gottesdienste um 10.30 Uhr
07.02. Pastorin Röschmann-T., 

anschließend Kirchencafé
14.02. Pastor Parge
21,02. Gemeindediakon Woest
28.02. Pastorin Röschmann-Tluczykont

Kindergottesdienst
jeden 2. und 4. Sonntag im Monat

Gottesdienst im Pflegezentrum Wahrsow 

24. Februar um 15.30 Uhr

Taize-Andacht 26. Februar 19.30 Uhr

Christenlehre (2. - 6. Klasse) jeden Montag 15.45 Uhr 
Christenlehre (1. Klasse) jeden Mittwoch 15.45 Uhr
Junge Gemeinde (2008 kon“rmiert) 
Themenabend 23. Februar 19.00 Uhr
Seniorennachmittag 19. Februar 15.00 Uhr

Kochen wie zu biblischen Zeiten

Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel “nden wir viele Text-
stellen, die vom Essen und Trinken der damaligen Zeiten berich-
ten. Dass diese Gerichte schmackhaft und vor allem gesund
waren und sind, ist unbestritten. Die Ernährungswissenschaftler
besteigen immer wieder die positive Wirkung der Vollwerternäh-
rung und das biblische Essen war im Grunde nichts anderes. 
Allerdings wurden die Gerichte mit köstlichen exotischen Kräu-
tern angereichert. Ich koche seit vielen Jahren biblische Gerich-
te und möchte auch Sie dafür begeistern. Darum biete ich ab
März 2010 einen biblischen Kochkurs an.
Damit Sie erst einmal auf den Geschmack kommen, lade ich
Sie zu einem biblischen Bufett am Samstag, dem 20. Feburar
um 19.00 Uhr ins Gemeindezentrum ein (nur mit Anmeldung bis
zum 17.02!)
Die Kosten dafür betragen 10,00   pro Person. Sie- können vie-
le Speisen probieren und dann entscheiden, ob Sie an dem
Kurs teilnehmen möchten. Die Kosten pro Kochabend werden

zwischen 5,00 und 10,00   p.P. liegen, je nach dem, was wir ko-
chen. Rufen Sie mich an, ich freue mich auf Sie!
Gemeindepädagogin Sigrid Susanne Awe, Tel. 0451/5061333
oder 0162/3236278

Private Veranstaltungen im Gemeindezentrum

Musikalische Früherziehung (1 - 3 Jahre) 
jeden Dienstag 10.00 Uhr 
Krabbelgruppe (2- 2 1/2 Jahre) jeden Donnerstag 09.00 Uhr 
Krabbelgruppe (5 Mon. - 2 Jahre) jeden Freitag 09.00 Uhr 
Krabbelgruppe (3 Jahre) jeden Freitag 10.30 Uhr 

Sie können unsere Räume mieten

Unsere Kirchgemeinde vermietet die neuen Räume im Gemein-
dezentrum für Feierlichkeiten,  Seminare, Trauerfeiern, etc. Der
Saal ist für ca. 50 Personen, der große Gruppenraum für ca. 20
Personen geeignet und bietet in Kombination mit dem Foyer
und der Küche ideale  Voraussetzungen.
Auch Kurse vielfältiger Art (z. B. Chöre, Yoga, Tanz, Gymnastik,
Sprachen, Volkshochschule) können unsere Räumlichkeiten
stundenweise mieten.
Informationen und Konditionen: Tel.  038821/60029

Kirchgemeinde Selmsdorf

- am 7. Februar (Sonntag) um 14 Uhr Gottesdienst im Ge-
meindehaus (Hinterstraße 11),

- am 21. Februar (Sonntag) um 14 Uhr Gottesdienst für Kin-
der im Gemeindehaus (Hinterstraße 11),

- am 6. März (Samstag) ab 10 Uhr Frühjahrsputz rund um die
Kirche,

- am 6. März (Samstag) um 17 Uhr Gottesdienst zum Weltge-
betstag der Frauen in der Selmsdorfer Kirche und anschlie-
ßend im Gemeindehaus gemeinsames Essen.

Torsten Woest

Ev.-luth. Kirchgemeinde Selmsdorf
Hinterstraße 11, 29323 Selmsdorf
Tel. 038823/22024, Fax: 038823/22025
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